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Landgericht Itzehoe weist Klage gegen 
den Google-Kartendienst Maps ab

Die 10. Zivilkammer des Landge-
richts Itzehoe hat mit Urteil vom 
11.6.2020 (Az. 10 O 84/20) eine 
Klage gegen Google Ireland Ltd. 
auf Verpixelung eines Grund-
stücks im Kartendienst Google 
Earth zurückgewiesen. Der Kläger 
klagte auf Unkenntlichmachung 
durch Verpixelung eines von ihm 
bewohnten Grundstücks im On-
linedienst Google Earth. Bei Google 
Earth, das u. a. über die Internetseite 
www.google.de/maps abrufbar ist, 
ist die Welt von oben abgebildet und 

kann von jedermann betrachtet wer-
den. Dabei findet keine "Echtzeit-" 
sondern eine Einmaldarstellung statt. 
Auf der Aufnahme ist das Grund-
stück in mittelmäßiger Bildqualität 
frontal von oben abgebildet. Es sind 
die Dächer des Hauses und die Gar-
tenanlage zu sehen. Personen, Fens-
ter und Türen sind nicht erkennbar. 
Soweit die Adresse bei Google Maps 
eingegeben wird, landet der Marker 
auf der Straße zwischen vier Grund-
stücken. Eine genaue Zuordnung zu 
dem Grundstück ist dadurch nicht 
möglich. Diese findet lediglich bei 
Eingabe der Koordinaten statt; dann 
zeigt der Marker direkt auf das kon-
krete Grundstück.

Begründung des Gerichts
Die Kammer hat zwar einen Eingriff 
in das allgemeine Persönlichkeits-
recht aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbin-
dung mit Art. 1 Abs. 1 GG des Klägers 
gesehen, das auch das Recht erfasst, 
sich in seinen privaten Bereich zu-
rückzuziehen. In diesem Fall hat es 
aber den Eingriff von Google für ge-
rechtfertigt erachtet. So hat es im 
Rahmen einer Abwägung, die zwi-

schen widerstreitenden grundrecht-
lich geschützten Rechten stattfindet, 
das Recht von Google auf Informati-
onsfreiheit, die auch das Bereitstellen 
von Informationen aus Art. 5 Abs. 1 
GG erfasst, sowie das Recht auf freie 
Berufsausübung aus Art. 12 GG für 
höherwertig erachtet als den Ein-
griff in die Privatsphäre des Klägers. 
Dies hat die Kammer insbesondere 
damit begründet, dass auf der Auf-
nahme weder Personen noch sonsti-
ge Details aus dem Privatleben und 
der Lebensgestaltung des Klägers 
und seiner Familie erkennbar sind. 
Ein Einblick in das Haus selbst oder 
Zugänge in das Haus, was für Ein-
brecher interessant sein könnte, sind 
nicht gegeben. Auch hat die Beklagte 
das Grundstück nicht "ausgespäht", 
um Informationen über den Kläger 
oder seine Familie zu erhalten und 
diese zu veröffentlichen. Vielmehr 
war lediglich das zu sehen, was von 
jedermann auch aus einem Flugzeug 
oder Helikopter zu sehen gewesen 
wäre. Darüber hinaus hat die Beklag-
te keine Verknüpfung von Daten des 
Klägers, wie seinem Namen mit der 
Adresse, vorgenommen. Auf der an-
deren Seite bietet die Beklagte einen 
Dienst an, der es jedermann ermög-
licht, sich ein Bild von der Welt von 
oben zu machen. Ein Anspruch auf 
Verpixelung von Grundstücken 
ohne weitergehenden Eingriff in 
die Privatsphäre im Einzelfall wür-
de zu einer Unbrauchbarmachung 
des Dienstes führen. Das öffentliche 
Interesse, sich die Informationen über 
diesen Dienst zu beschaffen, war im 
Rahmen von Art. 5 GG mit zu berück-
sichtigen.
• www.schleswig-holstein.de
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Alle 2 Titel auf einen Blick
Anders leben

Dreiraumwohnung

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart un-
ter dem Vorsitz des Vorsitzenden Richters am Oberlan-
desgericht Matthias Haag hat mit seiner Entscheidung 
vom 10.6.2020 (Az. 11 0 538/19) die Berufung des 
Klägers, der unter dem Namen "Tichys Einblick" u. a. 
eine Online- und Videoplattform betreibt und ein Mo-
natsmagazin herausgibt, zurückgewiesen. In diesem 
Verfahren begehrte der Kläger im Wege des einstweili-
gen Rechtsschutzes die Unterlassung einer Äußerung der 
Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages in einem Interview vom 20.10.2019 in der 
Tageszeitung "Augsburger Allgemeine" unter dem Titel: 
"Künast und Roth im Doppel-Interview: 'Manches geht 
nicht spurlos an dir vorbei'". Dabei erzählte die Beklagte 
von Anfeindungen im Internet ihr gegenüber folgender-
maßen: "Auch ich versuche immer wieder, gegen Drohun-
gen und Beleidigungen juristisch vorzugehen. Wir dürfen 
nicht aufhören, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu 
tragen. Wir müssen die Stichwortgeber benennen, all die-
se neurechten Plattformen, deren Geschäftsmodell auf 
Hetze und Falschbehauptungen beruht – von Roland Ti-
chy über Henryk M. Broder bis hin zu eindeutig rechtsra-
dikalen Blogs." 

Urteil des Landgerichts bestätigt
Das Landgericht hatte den Unterlassungsantrag des Klä-
gers zurückgewiesen, was jetzt vom Berufungsgericht be-
stätigt wurde. Die streitbefangene Äußerung sei nach 
ihrem Aussagegehalt und dem Kontext, in dem sie ge-
fallen ist, nicht als Tatsachenbehauptung, sondern als 
Meinungsäußerung einzustufen. Das Recht des Klägers 
auf Unversehrtheit seiner Sozialsphäre in Form seiner be-
ruflichen Ehre als Ausprägung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG überwiege im 
vorliegenden Fall nicht das Recht der Beklagten auf freie 
Meinungsäußerung aus Art. 5 Abs. 1 GG. Aus dem Ge-
samtzusammenhang der streitgegenständlichen Äuße-
rung ergebe sich für einen unvoreingenommenen Durch-
schnittleser, dass die Äußerung der Verfügungsbeklagten 
über "all diese neurechten Plattformen ..." insgesamt eine 
Meinungsäußerung darstelle, die von den Elementen der 
Stellungnahme, des Dafürhaltens und des Meinens der 
Beklagten geprägt ist.  Claudia Roth sei es mit der hier be-
anstandeten Äußerung in der "Augsburger Allgemeinen" 
erkennbar inhaltlich nicht auf einzelne Aussagen kon-
kreter Plattformbetreiber, sondern darauf angekommen, 
dass man "Hetze und Falschbehauptungen" gerade dann, 
wenn sie wiederholt auftreten, ihrer Auffassung nach 
nicht unwidersprochen hinnehmen, sondern auch unter 
Nennung des Urhebers öffentlich angehen solle. (...)  
• www.oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de

OLG Stuttgart weist Berufung wegen 
Unterlassung von Aussagen zurück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Dreiraumwohnung

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Wortverbindungen für alle, auch 
elektronische Medien, insbesondere Fernsehen, Off- und 
Online-(Abruf-)Dienste, Internet und Multimedia-Anwen-
dungen sowie Hörfunk und Printmedien. 

Wiedemann & Berg Television GmbH & Co. KG,
Akademiestraße 7,
D - 80799 München

Unter Hinweis auf auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir   
Titelschutz für folgende Titel in Anspruch: 

Anders leben

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle 
Medien, insbesondere Fernsehen, Film, Bild- und Ton- und 
Datenträger aller Art, Zeitschriften, Literatur und Drucker-
erzeugnissen aller Art.

SCM Bundes-Verlag gGmbH,
Bodenborn 43,
D - 58452 Witten

SToPP 
hunger
pate werden – leben rett en
www.worldvision.de

Zukunft für Kinder !
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